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EINLEITUNG 

Gemäß § 9 Absatz 1 des Landwirtschaftsgesetzes 1976, BGBI. Nr. 299, bzw. 

Novelle BGBI. Nr. 331/1988, hat der Bundesminister für Land- und Forstwirt­

schaft der Bundesregierung bis zum 15. September eines jeden Jahres über die 

Feststellungen gemäß den §§ 7 und 8 und die sich daraus ergebenden Notwendig­

keiten zu berichten. 

Diesem Auftrag entsprechend hat der Bundesminister für Land- und Forstwirt­

schaft den "Bericht Ober die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1989" 

am 11. September 1990 der Bundesregierung vorgelegt. 

Die Bundesregierung legt nunmehr aufgrund ihres Beschlusses vom 26. Februar 

1991 dem Nationalrat gemäß § 9 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes 1988 den 

"GrOnen Plan" vor, der die Haßnahmen enthält, welche die Bundesregierung zur 

Erreichung der im § 1 genannten Ziele fOr notwendig erachtet. 

1. ZUSAMKENGEFASSTE ERGEBNISSE AUS DEM LAGEBERICBT 1989 

Allgemeiner Überblick 

In Österreich ist der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Brutto-In­

landsprodukt mit 3, 2 % ähnlich niedrig wie in anderen westlichen Industrie­

ländern. Die Endproduktion der Landwirtschaft (62, 2 Hrd. S) stieg 1989 u. 

2, 2 % vor allem aufgrund der besseren Ergebnisse in der tierischen Erzeugung. 

Die forstliche Endproduktion nahm gegenOber 1988 um 19 % auf 14,7 Hrd. S zu. 

Die gesamte Endproduktion betrug 76, 9 Hrd. S (+5, 0 X). 

Der landwirtschaftliche Außenhandel verzeichnete 1989 eine leicht positive 

Entwicklung. Der Export stieg wertmäßig um 17 % auf 16, 68 Hrd. S der I.port � 

9,2 % auf 31, 79 Hrd.S. Da in der EG - de. traditionellen Harkt fOr die hei.S­

.chen Agrarprodukte - parallel .it der sich verschärfenden Oberschu&sltuatlon 

ab Beginn der 80er Jahre der Export deutlich schwieriger wurde. waren 1989 

erste Auswirkungen der HarktregelungsmaKnahmen spOrbar. Der Anteil der EC •• 

agrarischen Au&enhandelsdefizit betrug immer noch Ober 50 X. 

Die Oeckungsguote des landwirtschaftlichen Außenhandels stieg von 49, 0 auf 

52, 4 %, jene des forstlichen Außenhandels stieg mit 209, 0 % (1988 : 172, 8 %) 

stark an. 

Die Produktionsbedingungen waren 1989 unterschiedlich. Die Getreideernte 

fiel gegenüber 1988 um 6, 5 % schlechter aus ; Einbußen gab es vor allem bei 
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Vein und auch bei Feldgemüse. Die Obsternte war durchschnittlich. Gute 

Entwicklungen sind für die tierische Veredlungsproduktion sowie für die 

Forstwirtschaft festzustellen. 

Die Überschußsituation auf den Märkten für wichtige landwirtschaftliche 

Produkte bereitete weiter Sorgen, wenngleich sich durch die zurückgehende 

Milchanlieferung (freiwillige Lieferrücknahmeaktion, Rückkaufaktion) die 

Entspannung fortsetzte. Die Produktionsumlenkung von Getreide zu Alternativen 

(Eiweißpflanzen und Körnerleguminosen) zeigte Erfolg; bei der Nutzung 

erneuerbarer Energieträger (aus Biomasse), z. B im Wege der Hackschnitzel­

heizungen, wurden Fortschritte erzielt. 

Der Holzeinschlag nahm 1989 gegenüber dem Vorjahr um 8,2 % auf 13,82 Milli­

onen Erntefestmeter zu, was zusammen mit der günstigen Marktlage zu eine. 

insgesamt sehr positiven Ergebnis der forstlichen Endproduktion führte. 

Die Einkommenssituation 

Die Ergebnisse der freiwillig buchführenden Baupterverbsbetriebe (2. 209) 

waren 1989 durch höhere Roherträge, vor allem durch bessere Ergebnisse aUI 

dem Vald sowie aus dem Rinder- und Hilchverkauf gekennzeichnet. Das Landwirt­

schaftliche Einkommen einschließlich öffentlicher Zuschüsse je Fa.illen. 

Arbeitskraft stieg im Bundesmittel um 6,0 % auf 139.603 S. Das Gesa.teln· 

kommen je Betrieb stieg gegenüber 1988 im Bundesmittel um 5,0 % auf 344.040 S 

und war im Nordöstl. Flach- und Hügelland mit 394.005 S am höchsten , ,. 

Südöstl. Flach- und Hügelland (297.069 S) am geringsten. 

Die Ertragslage im Bergbauerngebiet war 1989 sehr zufriedenstellend. 0.. 

Landwirtschaftliche Einkommen je FAK erreichte einschließlich öffentlicher 

Zuschüsse 125.280 S ( + 15,0 X), der Einkommensabstand zu den Nicht- " r , . 

bauernbetrieben (1988: 17,0 %) ver.inderte sich auf 10,0 %. Die dlr.kt� 

Transferzahlungen bildeten wieder einen wichtigen Einko .. ensbestandteil . 

In den Spezlalbetrlebea fiel 1989 die Einkoaaensentwicklung unterlchi�llc� 

aus. Die Weinbau-Spezialbetriebe .ulten starke Einko .. enseinbu&en hina.�. 

1. Gartenbau wurden cute Ergebnis.e erzielt. nicht dagegen t. Obstbau . Jft ... 

1989 wieder ausgewerteten NebeDerwerb.betriebeD (220) erreichte das Landwlrt· 

Ichaftliche Einko .. en weniger als ein Drittel von j ene. der Haupterv.rb •• 

betriebe, wlhrend die Erverbseinko .. en nur u. 2 % kleiner als bei den aaupt­

erverbsbetrieben waren. 
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2. DIE FÖRDERUNGSHASSNAHHEN 1991 

Im Sinne des vor allem in ökologischer und regionaler Hinsicht erweiterten 

Landwirtschaftsgesetzes und auf der Grundlage des Arbeitsübereinkomaens der 

Koalitionsparteien vom 17 . Dezember 1990 bekennt sich die Bundesregierung zu 

einer flächendeckenden, bäuerlich strukturierten Land- und Forstwirtschaft. 

Die Gesellschaft erwartet von der Land- und Forstwirtschaft die Erfüllung 

einer Vielfalt von Leistungen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, 

Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft, Aufrechterhaltung der Besiede­

lung und hochqualitativen Versorgung mit Nahrungsmitteln, Rohstoffen und 

Energie. 

Die Anforderungen an die Land- und Forstwirtschaft sind in vielschichtiger 

Weise größer geworden, insbesondere auch im Hinblick auf die zu erwartende 

Neuordnung des internationalen Agrarhandels, eine mögliche EG-Integration und 

die weltpolitischen Veränderungen und Ereignisse. Der weitergehende biolo­

gisch-technische Fortschritt und der rückläufige Ernährungsverbrauch bei 

wichtigen Produkten führten zu einer Überschußsituation, bei der der Spiel­

raum für die Preispolitik immer kleiner, die Umweltprobleme größer und die 

landwirtschaftliche Produktion trotz Intensivierung immer weniger zur aus­

schließlichen oder überwiegenden Einkommenssicherung beizutragen vermochte. 

Zudem wurden die Einkommensdisparitäten je nach Betriebsgröße und Standort 

immer größer. 

Die Produktivitätsentwicklung und die begrenzte Aufnahmefähigkeit der 

Härkte führten nämlich dazu, daß ein beachtlicher Teil der heimischen Getre1 -

deerzeugung, des Hilchangebotes und der produzierten Rinder mit hohen Kosten 

exportiert werden müssen. Da die Entwicklung in allen Industriestaaten 

ähnlich verläuft, wird der Uettbewerb um die verbleibenden Exportmärkte ia.er 

schärfer und teurer. 

Dieser Entvicklun( vurde agrarpolitisch und förderungsmißig durch produk. 

tionsumlenkende Strategien, aber auch durch Produktionsbeschrinkungen, lnten. 

8itltsverzichtsprogr...e bzv. durch eine Forci erung ökologischer Produktion,· 

weisen gegengesteuert. I. Zuge der "arktordnungsrefora wurde eine Korrektur 

der Produktionsstruktur eingeleitet und damit in der Hilch-, Vieh- und 

Getreideproduktion eine bessere Harktanpassung erreicht. Die Zukunft wird 

zweifellos von einer noch stärkeren Harktorientierung und einer Zurücknahme 

von übermäßig einschränkenden Reglementierungen geprägt sein müssen. Das neue 

Förderungskonzept, das 1989/90 in einem großen bundesweiten Diskussionsprozeß 

unter Einbeziehung von Bäuerinnen und Bauern beraten wurde, nimmt auf di ese 

Aspekte Rücksicht. Gleichzeitig wurde bei der Neugestaltung des Förderungs-
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systems bzw. einzelner Förderungsmaßnahmen auf eine mögliche EG-Integration 

geachtet. 

Neue Schwerpunkte des Grünen Planes 

Zur Sicherung der Einkommen bei Beachtung der aufgezeigten Verhältnisse und 

zukünftiger Anforderungen der Land- und Forstwirtschaft insbesondere bezüg­

lich Vorbereitung auf internationale Entwicklungen sind folgende Schwerpunkte 

der Agrarförderung zu setzen: 

1. Direk.tzahlungen 

Direktzahlungen sollen in Programmgebieten (Bergbauernbetriebe, sonstige 

benachteiligte Regionen) als Einkommensausgleich zur Abgeltung von Erschwer­

nissen und von landeskulturellen Leistungen gegeben werden, um die bäuerli­

chen Einkommen in diesen produktionsmäßig benachteiligten und daher einkom­

mensschwächeren Betrieben besser absichern zu können. Gerade im Hinblick auf 

.ögliche GATT-Auswirkungen sowie auf die neueste Entwicklung der EG-Agrarpo­

litik sind Direktzuschüsse als wichtiger Bestandteil eines zukunftsorientier­

ten Förderungskonzeptes anzusehen. Sie werden unter Bedachtnahme auf die 

bisher bewährten Grundsätze des Einkommensausgleiches auch im Sinne einer 

umfassenden Leistungsabgeltung insbesondere wegen der existentiellen 

Bedeutung der bäuerlichen Landschaftspflege für den Tourismus - schrittweise 

weiter aufgebaut. 1991 überschreiten die Mittel für solche Direktzahlungen 

erstmals die "eine Milliarde Schilling-Grenze". 

Ein weiterer Ausbau ist auch im Zusammenhang mit der Reform des Marktord­

nungssystems in Richtung EG-Integration und möglicher marktliberaler GATT­

BeschlUsse zu sehen, gerade für jene Betriebe, die im aarktwirtschaftlichen 

Wettkampf zu geringe Chancen vorfinden. 

2. Produlttl00.ua1enkende Me&rybaen 1. pflaDzUehen uDd tlerbcbeD Bereich 

Das uafassende �onzept zur Harktentlastuna bei Oberschu&produkten sieht 0.­

ben der Alternativenf6rderuna i. pflanzlichen Bereich (deren finanzielle Vor­

sorle nicht i. Grünen Plan, sondern bei Titel 604 - Harttordnuna - aeaeben 

ist) vor alle. Pro,raaae zur RQcknahae der Produktionsintensitlt bzw. ver­

schiedene Ma&nahaen zur Karktentlastung (Grünbrache, Extensivierung, freiwil­

lige Lieferrücknah.e bei Milch, Rebrodungen) sowie die Porcierung tierischer 

Alternativen vor. Bei den pflanzlichen Alternativen ist in den nächsten Jah­

ren eine Ausweitung auf 300.000 ha geplant. 

Zur RUcknahme der Intensität wurden die 1990 gestarteten Extensivierungs­

pilotprojekte zunächst fortgesetzt. Als Beitrag zur flächendeckenden Bewirt­

schaftung des Berg- und Grünlandes wie auch zur Entlastung des Milchmarktes 
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wurde eine wesentliche Verbesserung und Ausdehnung der Hutterkuhhaltungs­

prämie als auch der Schaf förderung vorgenommen. Die Förderung der Kälbermast 

wird fortgesetzt. 

Die Förderung "Energie aus Biomasse" ist weiterhin eine wichtige Haßnahme. 

Die Innovationsförderung soll kreative Leistungen in Produktion, 

Verarbeitung und Vermarktung (siehe dazu auch Punkt 3) wirksam unterstützen. 

3. Stärkung der Vettbeverbsfähigkeit i. Bereich Verarbeitung und Ver­

urktung 

Die Förderung soll dazu beitragen, effizientere Harktstrukturen zu schaffen 

und durch Harkterschließung die Absatzmöglichkeiten zu verbessern, wobei eine 

Erhöhung des Verarbeitungsgrades anzustreben ist. Die Verbesserung der Agrar­

marktstruktur ist im Zusammenhang mit der angestrebten EG-Integration eine 

besondere Bedeutung beizumessen. Handelt es sich doch auf EG-Ebene um die 

bedeutendste Einzelmaßnahme bei der Förderung der Agrarstruktur aus Hitteln 

des Ausgleichs- und Garantiefonds (EAGFL). Der Oualitätsverbesserung muß in 

Anbetracht zunehmend liberalerer Harktverhältnisse Priorität zukommen, die 

Absatzchancen durch die bäuerliche Selbstvermarktung (Direktvermarktung) sind 

ebenso zu nutzen wie jene der Einführung von Harkenprodukten. 

In der Aufbauphase ist auch die Funktionsfähigkeit der Österreichischen 

Servicegesellschaft fOr Agrarmarketing (ÖSA) sicherzustellen. Ziel der ÖSA 

ist, als Informationsdrehscheibe fOr Produzenten, Verarbeitung, Handel, 

Gastronomie und Konsumenten zu dienen, im Bereich der Harktforschung, 

Produktentwicklung, Beratung und Professionalisierung des Harketing im Agrar­

und Ernährungsbereich tätig zu sein, insbesondere auch Serviceleistungen 1. 

Agrarmarketing anzubieten und Exportmöglichkeiten auszuschöpfen. 

4. Sicherung der betrieblichen und Qberbetrieblichen Grundausstat tung in 7.u­

aaaaeoviritung .i t den LAndern 

Zur Sicherung der betrieblichen Grundausstattung bzw. deren zeitgeai&en An­

passung sowie als Beitrag zum Ausgleich höherer Produktionskosten in benach­

teiligten Gebieten wird die Investitionsförderung auf Grundlage des neuen 

F6rderungskonzeptes in qualitativer Hinsicht ausgebaut. Vegen der nahezu 

ginzlichen Harktorientierung der landwirtschaftlichen Betriebe kommt dabei 

der Verkehrserschließung - also der Hoferschließung - eine dominierende Be­

deutung zu. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind für die Funktionsfähig­

keit der ländlichen Räume von größter Bedeutung, werden sie doch von Pend­

lern, von Industrie und Gewerbe sowie auch vom Fremdenverkehr genutzt. 
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5. Verstärkte P6rderung der ökologischen Produktionsweisen 

In diesem Zusammenhang wird dem biologischen Landbau besonderes Augenmerk 

geschenkt; die Bundesmit tel hiefür werden 1991 mehr als verdoppel t (1990: 

6 Hio. S, 1991: 15 Hio. S). Biologisch wirtschaf tende Be triebe sind in der 

Regel vielseitiger organisiert als konven tionelle Bewirtschaf tungsformen. 

Bundesweit wir tschaf ten e twa 1.100 Be triebe (rd. 0,3 % aller Be triebe; ohne 

Ums tellungsbetriebe) nach biologischen Gesich tspunkten. Unabhängig von den 

Intensitä tsverzichtsmaßnahmen (siehe Punk t 3.2) wird hier grundsä tzlich einer 

bodenschonenden, umwel tfreundlichen und nachhal tigen Produktion Priori tä t 

eingeräumt. Hinzuweisen is t auch auf die Förderung umwel tgerech ter Dünger­

lagers tä t ten als wich tiger Bei trag zum Wasserschu tz. 

6 .  Forcierung von Bildung , Forschung und Grundlagenarbeit 

Die ges tiegenen Anforderungen an die Bera tung (z. B. ges tiegene Oualitl tsan­

sprOche, Anpassung der Produktion an die Bedürfnisse des Harktes, 6kolo,ie­

orientierte Produktion) erforder ten eine Aufs tockung der Hi t tel fOr die 

land- , forst- und hauswirtschaftliche Bera tung einschließlich der For tbildung 

der Lehr- und Bera tungskräf te. Desgleichen erfolgt eine Ausweitung des 

Forschungsbudgets, um den neuen Herausforderungen am Agrarsek tor (siehe neue 

Forschungsschwerpunkte) besser gerech t zu werden und ak tuelle Pragestellun,en 

(Ökologie, Produk tqualität, Walds terben) in tensiver behandeln zu k6nnen. 

7. Forstliche Förderung 

Ziel der fors tlichen Pörderung ist die Erhaltung und Verbesserun, der 

Schu tz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung des Waldes sowie die Verbesserung 

der Nu tzwirkung zur Sichers tellung der Holzversorgung und die Stlrkun, der 

We t tbewerbsfähigkei t der Fors twir tschaf t. In Anbetracht der Oberal terun, 

(insbesondere durch Verj Ongungshemmung durch Wild und Weidevieh) sowie dei 

bedrohlichen Gesundhei tszus tandes durch U.wel tfak toren der Schu tzwald,ebtete 

ist die Forcierung von Verbesserungs88&nahaen (integrale Schu tzwaldverbes.e­

rungsproj ek te) dringend no twendig. Basis fOr die Hi t telzu teilung an die 

Linder s tellen die von den Lindern zu ers tellenden Linderschu tzwaldverbe •• e­

rungskonzepte dar. 

�edi tpoli tische lta&naUen 

Darun ter sind die Zinsenzuschüsse zu den agrarischen Inves ti tionskrediten 

zu vers tehen. Die Investi tionskredite werden bei den einzelnen Förderungs­

maßnahmen zusä tzlich zu den vorgesehenen Zinsenzuschüssen eingese tzt. 
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KreditvolWlen 

Für Agrarinvestitionskredite, Agrarsonderkredite und sonstige zinsverbil­

ligte Kredite stehen für das Jahr 1991 folgende Förderungsvolumina zur Ver­

fügung : 

AlK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Konsolidierungskredite . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sonstige Kredite (Katastrophenfälle) . .  . 

ASK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. 700 Hio. Schilling 

300 Hio . Schilling 

300 Hio . Schilling 

250 Hio . Schilling 
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3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN SCBVERPUNKTEN UND HASSlWIHEN 

Um den Zielsetzungen des novellierten Landwirtschaftsgesetzes gerecht zu 

werden und den agrarwirtschaftlichen, ökologischen, regionalen, sozialen 

sowie betriebsspezifischen Notwendigkeiten verstärkt Rechnung t ragen zu 

können, sind für die nachstehenden Schwerpunktmaßnahmen im Int eresse eines 

wirksamen Einsatzes und einer bestmöglichen Effizienz der Mittel folgende 

Grundsätze für eine differenzierte und praxisgerechte Förderungspolitik zu 

beachten: 

o Eine Förderung von Einzelbetrieben (Einzelmaßnahmen) durch Investitionszu­

schQsse wird in der Regel auf benachteiligt e Regionen zu beschränken sein. 

o Die Förderung von Ge.einschaftsaa&nahaen und -einrichtungen haben im Vege 

von Investitionszuschüssen den Betrieben aller sozio-ökonomischen Erverbs­

arten im gesamten Bundesgebiet zugut e zu kommen. Gemeinschaftseinrichtungen 

und Innovationen haben Priorit ät. 

o Die Leistung von ZinsenzuschOssen für Agrarinvestit ionskredite ist vor all .. 

auf j ene Investitionen zu konzentrieren, die best ehende St rukturen linn.oll 

absichern bzw. verändern sowie den räumlichen Funktionen und dem natOrlichea 

Standort des j eweiligen sozio-ökonomischen Betriebst yps entsprechen. u. da· 

durch auch den Lebensstandard für die Bauernfamilien zu verbessern. 

o Die Förderung mittels Zinsenzuschüssen soll bundesweit mit spezSeller 

Berücksichtigung der Betriebe in den Programmgebieten, der Hofüberne�r 

erfolgen. Die Zuschüsse sollen in Hinkunft vorrangig als Anreizf&rderUfti 

gegeben werden. z.B. als Init ialzOndung für ökologische Verhalt ensweSsen. 

o Der Einsatz von forstlichen Förderungsmitteln zur Verbesserung der Schut.­

wirkung des Valdes für Verjüngungs-, Pflege- und notwendige ErschlSe&unc.­

maßnahmen wird verstirkt. Zur Gewihrleistung der Effizienz dieser ,a, .. -

rungsmittel ist In den verbesserungsbedürftigen Bochlagen- und Schut •• a" 

bereichen der Valdweidebelastun, und der Verhinderung wald,eflhrd�, 

Vildschiden verltlrktes Augen�rk zu Ichenken. Dies bedeutet. dal kORt'.' 

l1erbare Ha&na�n fOr die L6.ung der VeSde- und Vildbelastun,� ia ... 

Schutzwaldverbellerung.,ebieten F&rderun,syoraussetzung wird. 

o Ka&nah�n zur F&rderun, der Land- und Forstwirtschaft lei.ten dane� aU(' 

einen wichti,en Beitra, zur Stirkun, der Virtschaftskraft i. llndll(� 

Raum. Die land-, forst- und wasserwirt schaftlichen Förderungsmaßnah .. n �­

dürfen gerade deshalb auch einer sinnvollen Abst immung mit der Re,ional-. 

Industrie- und Gewerbeförderungspolitik sowie mit der Siedlungs-, SozIal­

und Umweltpolitik. 

o Die Sicherung der Einkommen soll nicht nur durch eine höhere Vertschöpfung 

bei den landwirtschaftlichen Produkten durch bessere Oualität, mehr Be- und 

Verarbeitung sowie Vermarktung auf dem Betrieb, sondern auch durch Schaffung 
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bzw. UnterstOtzung bei der Erschließung von außerlandwirtschaftlichen Ein­

kommensmöglichkeiten im Betrieb oder im Nahbereich des Betriebes erfolgen. 

o Bei der DurchfOhrung von Förderungsmaßnahmen ist auf die Marktsituation und 

auf bestehende Gesetzesregelungen (z.B. Bestandesbegrenzungen bei Nutztie­

ren, Richtmengenregelung bei Milch und Anbaubeschränkungen, z. B. nach den 

Landes-Weinbaugesetzen) Bedacht zu nehmen. 

Um den effizienten und zielgerichteten Einsatz öffentlicher Mittel besser zu 

entsprechen, wird 1 991 eine Straffung der Förderungsrichtlinien vorgenommen ; 

zur Verringerung des Administrationsaufwandes wurde die Abwicklung verein­

facht. 

Die BerOcksichtigung des Prinzips einer integralen Förderung ist die Voraus­

setzung dafür, daß die aus dem Grünen Plan zur Verfügung gestellten Mittel 

optimal zur Wirkung kommen. Die Förderung hat sich auf alle Erwerbsarten 

(Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe) zu erstrecken. Bei Nebenerwerbsbetrieben 

oder Betrieben, die eine Erwerbskombination anstreben, sollte die Förderunc 

eine Vereinfachung des Betriebes und eine Verringerung der Arbeits- und 

Kapitalbelastung der Besitze
'
rfamilien erleichtern. 

Finanzielle Dotierung der Kaßnahaen 1991 

Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Weiterentwicklung der a.. 

triebe im Sinne der zukunftsorientierten Zielsetzung der Betriebe, zur 8ebu", 

des Einkommens der in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen, zur Sicheruna d.r 

Bewirtschaftung bzw. der Besiedelung in den benachteiligten Regionen, der Er· 

haltung der Funktionsfähigkeit des ländlichen Raumes sowie zur Oualititsst.l· 

gerung bei den landwirtschaftlichen Produkten wird unter BerOcksichtlgun, d.r 

Empfehlungen der Kommission gemäß § 7 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes vor­

geschlagen, die Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 2 des LVG wie folgt zu dotl.-

ren: 

Neben den 3.613,270 Mill i onen Sch illi ng des Granen Planes. die nachfol,.nd 

nach Schverpunkten und Maßnahaen gegliedert sind. stehen vetters aus d •• 

Konjunkturausgleichsvoranschlag zur Ve rfGgung: 

Titel Stabilisierungsquote Konjunkturbelebungsquote Summe 

Millionen Schilling 

602 38, 000 38, 000 76,000 

603 48, 000 42, 000 90,000 

Suaae 0 0 0  86,000 80,000 166,000 
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H a ß  n a h  m e n d e s G r 0 n e n P 1 a n e s 

Bergbauernzuschuß und Zuschüsse fOr Betriebe in 

Bundesbeiträge 

in 1.000 Schilling 

benachteiligten Gebieten • • • • . • • • • . . . • . • • . . .  1,016.000 

Frachtkostenzuschuß fOr Futterstroh • . • . . . . . . •  4.001 

KostenvergOtungen (Absatzförderungsbeitrag) . •  58.000 

VerwertungszuschOsse (Rinder, Pferde) • . . • . . . •  20.020 
---------------------

Direktzahlungen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Oualitätsverbesserung im Pflanzenbau . . . . . . . • •  

Sonderkul turen . . . . • • • • • . • . . • . . . . . . . . • . . • • • • . .  

Extensivierungsprämien • . • . . • . . . . . • . . • . • • • • • • .  

Oualitätsverbesserung in der Tierhaltung . • • • .  

Tierische Alternativen • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •  

Produktionsumlenkung in der Tierhaltung 

Hu t terkuhhal tung . • • • • • . • • • • . • . • • • • • . • . • . . . • 

Hutterschafhaltung 

Energie aus Biomasse 

1,098.021 

11.161 

13.000 

33.000 

28.501 

37.501 

190.000 

25.000 

60.000 

Innova t ionen • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • . • • • •  9 • 500 ---------------------

Prodult t ionsualenJtende Ma&oahaen i. pflanzlichen 

und tierischen Bereich • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Harktentlastung fOr inländisches Obst • • • • • • . •  

Verbung und Harkterschließung • • • • • • • • • • . • • • • • •  

Verbesserung der Harktstruktur (Investitionen) 

Innova tl onen • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  

407. 663 

11.060 

38.670 

42.250 

5.500 

Agraraarketin, • • • . . • • • • . . . • • . • • • . • . • • . • • . . . . .  ______________ �5�0�.�OOO� 

stArtuDa der Vet tbeverbaflhigtt.el t 1. Bereich 

Verarbeitung und Ver.arktung • • • • • • • • • • • • • • • • •  147.480 
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H a ß  n a h  m e n d e s G r ü n e n P 1 a n e s 

Landwirtschaftliche bauliche Investitionen . . .  

Landtechnische Investitionen 

Bundesbeiträge 

in 1.000 Schilling 

167.094 

36.666 

Landtechnische Haßnahmen (z. B. Haschinenringe) 16.412 

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete . . .. . . 375.837 

Agrarische Operationen . . . ...... . . ........ ... . 18.000 

Besitzstrukturfonds . . ....... . . . ..... . . . . . . . . .  1.000 

Landwirtschaftlicher Wasserbau .. . ..... . ...... 17.009 

Landarbeiterwohnungen und soziale Wohlfahrt .. 25.005 

Österreichische Bauernhilfe . . . ... . . . . . . . . . . . .  ________________ �4�.� 0�0� 0 

Sicherung der betrieblichen und nberbetrieblichen 

Grundausstattung in Zusaamenvirkung mit den 

I.I.ndern • • . . . • • • • • . . • • • • • • . . . . • . • • • . . . . • • . • • . .  661.023 

Biologischer Landbau • . . • . • . . . • . . . . . • . . . . . . • • .  15.000 

Umweltgerechte Düngerlagerstätten . . . . . . . . . . . . ________________ �3� 0�.� 0�0�0 

Förderung von ökologischen Produktionsveisen • • •  45.000 

Landwirtschaftliches Beratungswesen . • . . . . . . . .  139.956 

Forstliches Beratungswesen . . . . . • • . • . . . . . . • • . .  19.557 

Landwirtschaftliches Bildungswesen . . . . . . .. . . . 3.628 

Kammereigene Bildungsstätten . • . . . . . . . . . . . • . . .  6.501 

Forschungswesen . . . • . • • . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . .  41.210 ----------------��� 

Forcierung von Bildung, Forschung und Grundlagen-

arbe! t • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • .  210.852 

Forstli che Ha&nahHn • • • • • • • . • . • • . • . . . . • . • . • . .  59.789 

F6rderung der Erholungsv irkung des Waldes . . .. 1.140 

Bundeszuschuß zur Waldbrandvers 1cherung ...... 3.744 

Anlage von Energ 1eholzfllchen • . . . . . . . . . . . . . . .  0.001 

Hochlagenaufforstung und Schutzvaldsan 1erung . 41.799 

Erschließung von Wildbacheinzugsgeb ieten ..... 104.000 

Forstliche Bringungsanlagen • • • . . . . . • . • • . . . . . .  ______________ �2�2�.�7�5� 8 

Forstliche Förderung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  233.231 

Kreditpolitische Maßnahmen 810.000 

GeSamtsumme ••...• 3.613.270 
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3.1 Direktzablungen 

Bergbauernzuschuß und ZuschUsse fUr Betriebe in 

benachteiligten Gebieten 

Der Bergbauernzuschuß wird - je nach Erschwerniszone abgestuft - als Ein­

kommensausgleich sowie als Abgeltung der im öffentlichen Interesse erbrachten 

Leistungen der Bergbauern ausbezahlt und im Hinblick auf die wachsende Be­

deutung der Bewahrung der Kulturlandschaft und der Sicherung peripherer länd­

licher Räume erhöht. 

In den benachteiligten Regionen außerhalb des Berggebietes ist vor allem 

durch Stärkung der regionalen Virtschaftskraft einer weiteren Entsiedelung 

und den damit verbundenen kostenwirksamen Folgeentwicklungen entgegenzusteu­

ern. DarOberhinaus sollen analog und in Abstimmung zum Berggebiet durch den 

Ausbau von Direktzahlungen die nicht marktmäßig abgegoltenen Leistungen der 

Land- und Forstwirtschaft in diesen Regionen honoriert werden. In den benach­

teiligten Gebieten außerhalb des Berggebietes werden Direktzahlungen, die vo. 

Bund und den Lindern zu gleichen Teilen finanziert werden, zu den .it den 

Zone 1 Betrieben vergleichbaren Bedingungen eingesetzt. 

Frachtkostenzuschuß fUr Futterstroh 

Zur Verbesserung der Futtermittelbasis der Betriebe in den Bergbauernae­

bieten wird ein Frachtkostenzuschuß fOr Futterstroh gewährt (50 % Bund, 50 % 

Land). 

KostenvergOtungen (Absatzförderungsbeitrag) 

Im Rahmen dieser Haßnahme erfolgt eine VergOtung des Allgemeinen Ab.atl­

förderungsbeitrages der Milch fOr Bergbauern der Erschverniszonen 3 und 4. 

VervertungszuschOsse 

POr die Pörderung des Viehabsatzes verden ZuschOsse bei Rindern und Pferden 

,eleistet. 

3.2 Produktionsualenkende HaRnah-en 1. pflanzlichen und tierl.chen lereleb 

Oua1itätsverbesserung im Pflanzenbau 

Die Maßnahmen der Oua1itätsverbesserung im Pflanzenbau betreffen den 

Pf1anzen- und Futterbau, die Pflanzenzucht und das Saatgutwesen sowie die 

Spezialkulturen GemOse-, Obst-, Garten- und Veinbau und den Pflanzenschutz. 

Mit geeigneten Maßnahmen soll die Vettbewerbsfähigkeit der heimischen Land­

wirtschaft durch die Verbesserung der Oua1ität ihrer Erzeugnisse gesichert 
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werden, so daß die gebotenen Absatzchancen auf den Inlands- sowie auf den 

Exportmärkten besser wahrgenommen werden können. 

Sonderkulturen 

Zur Erhaltung der Kulturlandschaft wird für Veingärten in Terrassen- und 

Steillagen - deren Bewirtschaftung gefährdet ist - vor allem aus landeskul­

turellen Aspekten eine Förderung gewehrt. 

Extensivierungsprämien 

Die im Jahre 1990 auf einer Fläche von 1 1.000 ha gestarteten Extensivie­

rungspilotprojekte wurden zunächst fortgesetzt. Diese Extensivierungsmaßnahmen 

verfolgen das Ziel, sowohl zur Verminderung der landwirtschaftlichen 

Produktion als auch zur Verbesserung der ökologischen Situation beizutragen. 

Bei der Realisierung dieser Umstellungsmaßnahmen werden in verstlrkt •• 

Umfang auch die Erfordernisse eines aktiven Umweltschutzes zu beachten lein. 

Dies bezieht sich insbesondere auf die Forcierung integrierter Produktionl­

systeme. 

Qualitätsverbesserung in der Tierhaltung 

Zur Verbesserung der Qualität tierischer Produkte und der Produktiv!tlt In 

der Viehwirtschaft dienen zOchterische Haßnahmen in Verbindung mit koateft­

gOnstigen, arbeitsteiligen und umweltschonenden Erzeugungsmethoden. 51. lind 

zusammen mit einer funktionierenden Vermarktung und Verwertung die Grundl ... n 

der Veredelungswirtschaft. 

Die Erzeugung von genetisch hochwertigen Zuchttieren ist eine wesentllc� 

Voraussetzung zur qualitativen Verbesserung der tierischen Produktlona,rund· 

lagen im Inland sowie zur Sicherung des Zuchtviehexportes. Dabei ist vor .11 .. 

den auf der Basis wirtschaftseigenen Futters erzielbaren Dauerleistun,.n �or 

Höchstleistungen Vorrang einzuräumen. In der Hilchrinderzucht .OSleft I�nc 

lebigkeit, Lebensleistung und T!ergesundheit tm Vordergrund stehen. ue dae 

Harktprobleme nicht veiter zu verschärfen. Besonderes Augenaerk 1st auch d.r 

weiteren Verbesserung der Eutergesundheit und der Rohmilchqualitit Zu �ld .. n. 

Zur optimalen Ausschöpfung der vorhandenen genetischen Anlagen liefern lon. 

trollen, LeistungsprOfungen und die Anwendung wissenschaftlich gesicherter 

ZOchtungsmethoden und Zuchtwertschätzmethoden jene Unterlagen, die fOr die 

Zuchtwahl in allen Tiersparten von wesentlicher Bedeutung sind. 
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Produktionsumlenkung und Alternativen in der 

tierischen Produktion 

Im Sinne der Notwendigkeit des Aufbaues von Alternativen zur Hilchproduk­

tion haben innerhalb der Veredelungswirtschaft die Mutterkuhhaltung, die 

Kuhhaltung ohne Milchlieferung und die Mutterschafhaltung (Lämmererzeugung) 

besonderes Gewicht. Weiters sollen die Qualitätsrindfleischerzeugung und die 

Harkenfleischerzeugung weiter ausgebaut und noch vorhandene Harktnischen, wie 

z.B. Almochsenfleisch besser genutzt werden. 

Die Hittel des Grünen Planes sind daher zur Förderung und Weiterentwicklung 

der züchterischen Haßnahmen, für die Durchführung der Leistungsprüfung und 

Fütterungsberatung sowie zur Verbesserung der Rohmilchqualität vorgesehen. 

Wichtig sind auch Haßnahmen zur Erhaltung der durch die Varroatose bedrohten 

Bienenbestände und die Förderung möglicher Abwehrmaßnahmen. 

Energie aus Biomasse 

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger (Biomasse-Heizanlagen fOr 

Einzelbetriebe und Nahwärmeversorgungsanlagen, Biogasanlagen, Klein-E-Kraft­

werke usw.) soll einen Beitrag zur Umstellung auf umweltfreundlichere Ener­

gien bringen. Die Verwendung von pflanzlichen Rohstoffen (Getreide , ÖI- und 

Eiwei&pflanzen) als Ausgangsprodukte fOr die Herstellung von Biotreibstoffen 

soll geprOft werden. 

Innovationen 

Die Innovationsförderung dient zur Schaffung von Einkommensalternativen fOr 

landwirtschaftliche Betriebe in der pflanzlichen und tierischen Produktion 

sowie im Dienstleistungsbereich. InvestitionszuschOsse und Agrarinvestitions­

kredite, z.B. fOr bauliche Anlagen, maschinelle und technische Einrichtungen, 

anfangs erforderliche Betriebsaittel sowie zeitlich limitierte ZuschOsse fOr 

Proj ektbetreuer , die keine hauptberufliche landwirtschaftliche Beratertlti,. 

keit ausQben, k6nnen 1n der Startphase bereitresteilt werden. 

3.3 Stlrkunc der Vettbeverbsflhickeit i. Bereich Verarbeituna 

und Verwark t UDI 

Marktentlastung fOr inländisches Obst 

FOr marktentlastende Maßnahmen (Export) bei inlindischen Tafeläpfeln werden 

ZuschOsse gewährt. 
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Absatzförderung und Markterschließung 

Unter den Bedingungen des Käufermarktes und bei zunehmender Verschärfung 

der Konkurrenz beim Absatz landwirtschaftlicher Produkte ist es notwendig, 

das Angebot bestmöglich auf die Nachfragewünsche auszurichten, die Absatz­

möglichkeiten auf dem Inlandsmarkt verstärkt zu nützen und den Verkauf auf 

ausländischen Märkten zu erhalten. Die Wertschöpfung der Land- und Forst­

wirtschaft kann nur im Wettbewerb um Marktanteile gehalten bzw. gesteigert 

werden. 

Mit Hilfe der Mittel des Grünen Planes für die Verbesserung der Harktstruk­

tur sollen vor allem die Errichtung von Anlagen bzw. der Ausbau von Einrich­

tungen erleichtert werden, die dazu dienen, verbesserte und längerfristig ge­

sicherte Absatzmöglichkeiten für die Erzeugnisse einer möglichst großen An­

zahl land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zu schaffen. Das bisher zu. 

überwiegenden Teil im Bereich von Be- und Verarbeitungsbetrieben und des Han­

dels gelegene Produktangebot hat sich auf die Selbstorganisation in For. von 

Ab-Hof-Verkauf, Bauernmärkten und bäuerlicher Gemeinschaftsvermarktung erwei­

tert. Die besonderen Chancen der Selbstorganisation liegen im Bereich bluer­

licher Spezialitäten und bei Produkten mit besonderer Erzeugungsweis� sovS. 

entsprechender Kennzeichnung. Diese Erzeugnisse sind gegenOber dem Obri,.n 

Angebot derselben Produktart zu erkennen und lassen sich daher mit entspr.­

chender Information und Präsentation gut bewerben. Der verstirkt� Export 

wettbewerbsfähiger agrarischer Fertigwaren ist ebenfalls notwendig. 

Durch die Hitgestaltung des landwirtschaftlichen Produkteangebotes yon 

Bauern wird insbesondere die von den Konsumenten gewünschte Angebotsvielfalt 

verbessert. Ein kooperatives Vorgehen in der Be- und Verarbeitung sowie V.r· 

teilung sichert die Teilnahme von Gewerbebetrieben an Spezialititenpro,r .. -

men. 

Die Förderung von Investitionen und von Personal- und Sachaufw�ndun.eft ,ur 

Verbesserung der Harktstruktur konzentriert sich auf landvirtschaftltche 

Einzelbetriebe und biuerliche Absatzgemeinschaften. 

Ha&nahmen zur P6rderung des Absatzes landvirtschaftlicher Produkte u.f •••• ft 

eingehende lnforaationen Ober die Harktlage. die BedOrfnisse der Verbr.uc�r 

und die DurchfOhrung geeigneter Harketingma&nahmen (Produktkennzeichnun •• In­

formation und Präsentation, Verteilung). Ein besonderes Augenmerk gilt den 

Bemühungen, die Gastronomie mit für die österreichische GourmetkOche geeig­

neten Produkten zu versorgen, vas nicht nur eine Chance für die heimische 

Landwirtschaft, sondern auch für die Fremdenverkehrswirtschaft ist. 

Für die Präsentation und Information des österreichischen Produkteangebotes 

ist die Teilnahme an in- und ausländischen Messen und Ausstellungen besonders 

wichtig. 
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Mit dem Angebot "Urlaub .. Bauernhof" wird neuen Tourismustrends (z. B. "ab­

schalten können" und "Natur erleben") entsprochen. Aufgrund eines neuen 

Marketingkonzeptes "Urlaub am Bauernhof" sind organisatorische Einrichtungen 

zu verstärken und zusätzlich einzurichten (Regional-, Landes- und Bundesebe­

ne). Damit verbunden sind erhöhte Personal- und Sachaufwendungen. Aus Mitteln 

des Grünen Planes werden daher Zuschüsse fUr den organisatorischen Aufwand 

und für die Werbung geleistet. 

3.4 Sicherung der betrieblichen und Oberbetrieblichen Grundausstattung 

in Zusaaaenvirkung ait den Ländern 

Landwirtschaftliche bauliche Investitionen 

Um eine zeitgemäße Bewirtschaftung der bäuerlichen Betriebe zu ermöglichen, 

wird die Errichtung und Verbesserung landwirtschaftlicher Wohn- und Wirt­

schaftsgebäude gefördert, wobei auf die Erhaltung wertvoller Bausubstanz und 

eine landschaftsgerechte Bauweise zu achten ist. Weiters wird die Umstellung 

vorhandener Tierhaltungssysteme auf besonders tierfreundliche Aufstallungs­

formen gefördert. Die dafOr vorgesehenen InvestitionszuschOsse zu einzelbe­

trieblichen Haßnahmen sind vorrangig für Programmgebiete bestimmt. 

Landtechnische Investitionen 

Durch die Förderung von Neu- und Ersatzanschaffungen von Bergbauernspezial­

maschinen (Hotormiher, Beuraupen) und die Anschaffung von Maschinen, Geräten 

und Anlagen für die Innenwirtschaft soll eine Vereinfachung oder Erleichte­

rung betrieblicher Arbeitsvorgänge bewirkt werden. 

Landtechnische Haßnahmen 

Einen wichtigen Beitrag zur Betriebserhaltung leistet auch die Förderun, 

landtechnischer Ka&nahaen. Zur Instandhaltung des eigenen Haschinenbestandel 

ist die Aua- und Veiterbildunc der biuerlichen Jugend und der Landwirte 

notvendi, (Wartuncl-. Schwei&-. Traktorfahrkurse etc.). Einen Schwerpunkt 

bildet die �ostensenkung durch den zwischen- bzw. Oberbetriebllchen 

Kaschineneinsatl In Fora der Ma8cbineD- und Betrlebabilferinge. 

Verkehrserschließung llndlicher Gebiete 

Ein zeitgemäßer Wegebau ist eine wichtige Haßnahme zur Verbesserung der 

Infrastruktur im ländlichen Raum. Eine angemessene Erschließung ermöglicht 

den ganzjährig bewohnten und bewirtschafteten Betrieben die Erfüllung ihrer 

Produktions- und Umweltaufgaben und erhält den ländlichen Raum funktions­

fähig. Weiters eröffnen bessere Verkehrswege in den ländlichen Gebieten fUr 

viele die Chance, einem außerlandwirtschaftlichen Zuerwerb in Tagespendelent-

III-22 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)18 von 26

www.parlament.gv.at



- 17 -

fernung nachzugehen. Ein funktionierendes ländliches Wegenetz trägt somit 

wesentlich zur Existenzsicherung, zur Erhöhung der Lebensqualität sowie zu 

einer verbesserten Erreichbarkeit des gesamten ländlichen Raumes bei und 

verhindert Entsiedelungen. 

Schließlich ist auch der Fremdenverkehr in beachtlichem Ausmaß Nutznießer 

einer gut erschlossenen Erholungslandschaft. Hit einem jährlichen Bauvolumen 

von rd. 1,2 Hrd.S werden außerdem wichtige Beschäftigungsimpulse fOr das Bau­

und Transportgewerbe in strukturschwachen Gebieten gesetzt. Bundesweit liegen 

zu Beginn des Jahres 1991 rd. 8.000 Anträge auf Errichtung einer zeitgemäßen 

Zufahrt vor. 

Agrarische Operationen 

Die Agrarverfahren (im wesentlichen die Verfahren zur Zusammenlegung von 

landwirtschaftlichen GrundstOcken) tragen zur Verbesserung der Produktions­

und Arbeitsbedingungen bei. Weil hiezu in gewachsene Strukturen bzw. in die 

Landschaft grundlegend und nachhaltig eingegriffen wird, ist die ausreichende 

BerOcksichtigung ökologischer Erfordernisse notwendig. Zur Sicherung und 

Schaffung eines nachhaltig leistungsfähigen und ökologisch intakten Land­

schaftshaushaltes sowie zur Erschließung der neugeordneten Flur werden 

Bundesmittel aufgewendet. 

Besitzstrukturfonds 

In der Bodenpolitik sind zur Erhaltung und Verbesserung der bäuerlichen 

Familienbetriebsstruktur mit ihrer breiten agrarischen Eigentumsstreuung im 

Rahmen des landwirtschaftlichen Siedlungswesens einschließlich der Aufgaben 

des Besitzstrukturfonds ZinsenzuschUsse zu Agrarinvestitionskrediten und 

ZuschOsse zur Verbesserung der Bodenmobilität (Verpachtungsprämien) vorge­

sehen. 

Landwirtschaftlicher Wasserbau 

Der 6kologi.ch orient ierte landwirtschaftliche Wasserbau im Sinne des 

Wasserbautenf6rderu",sgesetzes uafa&t priai r die Bewässerung sowie Schutz­

aa&nahaen gegen Bodenabtrag und Ru tschungen auf landwirtschaftlichen Flächen. 

Die Tropfbewisserung auf den Weinterrassen der Wachau zur Erhaltung des 

typischen Landschaftsbildes ist von regionaler Bedeutung. Schwerpunkt des 

landwirtschaftlichen Wasserbaues werden 1991 Maßnahmen des Erosionsschutzes 

und des WasserrOckhaltes in der Landschaft sein. 

Landarbeiterwohnungen und soziale Wohlfahrt 

Diese Förderung des Landarbeitereigenheimbaues hat zum Ziel, die notwen­

digen Arbeitskräfte in den agrarischen Produktionsgebieten zu halten. Die 
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Förderungsmittel sind daher zur Errichtung und Verbesserung von Eigenheimen 

fOr die in der Land- und Forstwirtschaft benötigten Arbeitskräfte zu ver­

wenden. Neben InvestitionszuschUssen sind hiefOr auch zinsverbilligte Kredite 

vorgesehen, auch eine Kombination beider Förderungen ist zulässig. 

Österreichische Bauernhilfe 

Hit der Gewährung von Sozialhilfen fUr unverschuldet in Not geratene land­

und forstwirtschaftliche Betriebe als ÜberbrUckungshilfe soll vor allem eine 

Hilderung einer durch ein besonderes Ereignis entstandenen Notsituation er­

reicht werden. 

3.5 Förderung von ökologischen Produktionsweisen 

Biologischer Landbau 

Vie in den Jahren vorher ist der Ausbau der Infrastruktur ein Schwerpunkt 

der Förderung des biologischen Landbaues, die Hittel kommen hauptsächlich den 

anerkannten Verbinden zugute. Der biologische Landbau profitiert auch von 

anderen Aktionen des Bundesministeriums fOr Land- und Forstwirtschaft, wie 

Innovations-, Vermarktungs- und Investitionsförderung. 

1990 hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft mit der 

direkten finanziellen Unterstützung von auf die biologische Virtschaftsweise 

umstellenden Betrieben (als Extensivierungspilotprojekt) begonnen. 

Umweltgerechte OOngerlagerstätten 

Eine umweltgerechte VirtschaftsdOngerlagerung und -ausbringung erfordert 

entsprechende Lagerkapazitäten (notwendige Lagerzeit: 4 - 8 Honate). Da ein 

groBer Fehlbedarf an ausreichende. Güllegruben- und Festmistlagerrau. in den 

viehhaltenden Betrieben ,e,eben ist, wird die Errichtung und Sanierung 

solcher Anlagen 6sterreichweit ,ef6rdert. 

Neubewaldungen 

Nicht nur Brachen, sondern auch die Be,ründung von naturnahen Mischwildern 

auf landwirtschaftlichen Nutzfliehen, sofern die Neubewaldung i. landeskultu­

rellen Intere •• e (Schutz- und Vohlfahrtsfunktion) liegt, dient der Entlastung 

der agrarischen Oberschußproduktion. 
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3.6 Forcierung von Bildung, Forschung und Grundlagenarbeit 

Landwirtschaftliches Beratungswesen 

Die Wahrnehmung der vordringlichen Erfordernisse im Agrarbereich setzt ein 

wirksames Beratungsvesen voraus. Die heute relevanten Beratungsinhalte und 

-angebote, etwa im Zusammenhang mit der Produktionsumlenkung, Kostensenkung 

und/oder mit den Bemühungen um einen gezielten und umweltschonenderen Produk­

tionsmitteleinsatz, entsprechen auch voll und ganz den volkswirtschaftlichen 

Zielsetzungen. 

Forstliches Beratungswesen 

Die Verbesserung der Ausnützung der forstlichen Ressourcen unter naturnahen 

Bedingungen, sowie die weitere Verbesserung der Waldgesinnung allgemein, ins­

besondere im waldbäuerlichen Raum, bedarf intensiverer forstlicher 

Aufklärung, insbesondere im Hinblick auf die komplexen ökologischen 

Vielfachwirkungen des Waldes und dessen naturnahe Bewirtschaftungsmöglichkeit 

auch im Kleinwaldbereich. 

Hiebei sind forstliche Aufklärungsmaßnahmen, die von Institutionen abge­

wickelt werden, zu fördern. 

Landwirtschaftliches Bildungswesen 

Im Rahmen der verschiedenen Bildungsmaßnahmen fOr die ländliche Jugend 1st 

die au&erschulische Landjugendarbeit der bäuerlichen Interessensvertretun. 

und anderer Fortbildungsinstitutionen für die ländliche Jugend von besonderer 

Bedeutung. 

Kammereigene Bildungsstätten 

Bildungs- und Kursstätten sind vielfach Voraussetzung für die DurchfQhrun. 

von Bildungsaaßnah.en für die in der Land- und Forstwirtschaft TAtiren. Daher 

werden Zuschüsse aus dem Budget gewAhrt. 

Forschungsvesen 

Die vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft geförderten Vor­

haben umfassen die zweckorientierte und angevandte Forschung auf den Gebieten 

der Land-, Forst-, Wasser- und Ernährungsvirtschaft. 

Ergänzend zu den bei veitem überwiegenden Forschungsarbeiten in den eigenen 

Dienststellen werden vom Ressort an hiefür in Frage kommende Personen und 

Institute, einschließlich Universitäten, Forschungsaufträge und -förderungen 

vergeben. 
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Hit Hilfe der Hittel des Grünen Planes soll sowohl eine Ausweitung der For­

schung als auch durch bessere Koordination eine verstärkte Konzentration auf 

die aktuellen Forschungsaufgaben erreicht werden. Aufgrund neuer Herausforde­

rungen wurden nach eingehenden Beratungen mit Praktikern und Vissenschaftern 

1989/90 neue Forschungsschwerpunkte erarbeitet, die lauten: 

- Oualität des Produkts verbessern 

- Umwelt berücksichtigen, erhalten und verbessern 

- Harktchancen nutzen und schaffen 

- Lebensfähigkeit von Betrieb und Region erhalten und weiterentwickeln 

- Ergebnisse und Erkenntnisse für die Praxis nutzbar machen 

Entscheidungsprozesse unterstützen. 

Besondere Aktualität kommt derzeit auch Projekten zur ökonomischen Ouanti­

fizierung der landeskulturellen Leistungen der Land- und Forstwirtschaft so­

wie zur Analyse von Auswirkungen der bevorstehenden GATT-BeschlUsse, weiters 

Forschungsvorhaben hinsichtlich der Sicherung und Erhaltung der natUrlichen 

Ressourcen und der Schaffung neuer Absatzchancen. 

3.7 Forstliche Förderung 

Forstliche Haßnahmen 

Die Förderung forstlicher Haßnahmen ermöglichte seit 1988 die bestandes­

und bodenschonende Seilkranbringung im Zuge einer kleinfllchigen VerjUngung 

des Schutzwaldes. Veiters werden vorrangig die Sanierung der vom Valdsterben 

betroffenen Bestände, Bestandesumbauten instabiler Hischwälder, Bestandes­

pflegema&nahmen und Neuaufforstungen in unterbewaldeten Gebieten vorgenommen. 

Um die Folgen der enormen Sturmschäden Ende Februar 1990 auszugleichen, 

sind 1991 auf dem Gebiete der Viederaufforstung verstlrkte Anstrengungen 

notwendig. Die forstlichen Investitionen haben neben der Verbesserung der 

Nutzwirkung des Waldes, verbunden .it einer wirtschaftlichen Stlrkung der 

bluerlichen Betriebe, die Verbesserung der Schutz- und Wohlfahrtswirkung dei 

Waldes zua Ziel. Besonders wichtig s1nd d1ese Haßnah.en in den Berggebieten. 

Zur Sicherung gesunder und leiltungsflhiger Waldbestinde sind auch Ha&nah­

.en i. lah.en dei Forltschutzes erforderlich, besonders 1. Zusa .. enhang .1t 

den Sturaschlden. 

In den Sturaschadensgebieten eröffnet sich die Chance fUr die BegrUndung 

naturnäherer Hischwaldbestände. Voraussetzung dafUr ist jedoch die Herbei­

fUhrung tragbarer Vildstände, d.h. eine konsequente Absenkung des Wildstan­

des, der das Aufkommen der Hischwaldbaumarten langfristig ohne Zäunung 

gewährleistet. (Keine "geförderten" Jungmischwaldäsungsflächen. ) 
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In Bezug auf das Waldsterben ist es wichtig, die genetische Vielfalt der 

Bäume zu erhalten. Hiezu wurde ein Programm erstellt, das Samenbevorratungs­

maßnahmen, die Verjüngung von Erhaltungsbeständen und Naturwaldgesellschaften 

sowie die Anlage von Erhaltungsplantagen und Klonarchiven vorsieht. Vorran­

giges Ziel zur Bekämpfung des Waldsterbens bleibt jedoch die Ausschaltung der 

Ursachen. Die diesbezüglichen Maßnahmen werden konsequent fortgesetzt. 

Förderung der Erholungswirkung des Waldes 

Ein weiteres Ziel gemäß dem Forstgesetz 1975 sind die Förderung der Erho­

lungswirkung des Waldes und die forstliche Aufklärung, Weiterbildung sowie 

die Beratung der in der Forstwirtschaft Tätigen. Es wurden verschiedene 

Erholungseinrichtungen, wie z.8. Wanderwege, Parkplätze, Spiel- und Rast­

plätze bezuschußt. 

Bundeszuschuß zur Waldbrandversicherung 

Damit werden durch einen Zuschuß aus Bundesmitteln die Waldbrandversiche­

rungsprämien fOr die Waldbesitzer verbilligt. 

Anlage von Energieholzflächen 

Die Forstgesetznovelle 1987 ermöglicht in Ergänzung zu den landwirtschaft­

lichen Alternativen die Energieholzproduktion außerhalb des Forstzwanges. 

Durch die Förderung der Anlage von Energieholzflächen wird versucht, ver­

stärkt landwirtschaftliche Nutzflächen umzuwandeln, um die Marktanpassung in 

der Getreide- und Hilchproduktion zu erleichtern. 

Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung 

Diesen Haßnahmen kommt im Gebirgsland Österreich besondere Bedeutung zu. 

Die Waldausstattung ist in vielen katastrophengefährdeten Gebieten unter­

durchschn ittl i ch und auch der Zustand v ieler Schutzwilder ist unbef riediiend • 

• odaß deren natDrliche Schutzfunktion nicht .ehr voll gegeben ist. Seit zw.t 

Jahrzehnten werden daher u.fangre iche Bemühungen zu r San ierung dieser Wilder 

und zur Verbesserung und Erweiterung des SchutzwaldgOrtels unte rnommen, U. 

d ie Bes iedlung in den Ceb irgstilern e rhalten zu können. Biezu müssen erhebli­

che Förderungsmittel e ingesetzt werden, wobei eine Förderung aus öffentlichen 

Hitteln bis zu 90% (Bund 60%, Land 30%) möglich ist. Die Umsetzung der Ver­

besserungsmaßnahmen wird durch die Erstellung von Schutzwaldverbesserungspro­

jekten (flächenwirtschaftliche Projekte) durch die Förderungsstellen gewähr­

leistet. 
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Erschließung von Vildbacheinzugsgebieten 

In der Erklärung der 

AusfOhrungen be treffend 

nachdrücklich auf die 

Schutzwälder eingegangen. 

Bundesregierung vom 18. Dezember 1990 wird in den 

die Sicherung des Lebensraumes und der Umwel t 

No twendigkei t der Sanierung der ös terreichischen 

Hinsich tlich der fachlichen, organisatorischen und finanziellen Haßnahmen 

besteh t eine enge Zusammenarbeit mit den Ländern, den Gemeinden, den In ter­

essentenver tretungen und den Valdbesitzern. Zur Finanzierung dieser landes­

kultureil so bedeutenden Sanierungsvorhaben konnte 1991 eine deu tliche Anhe­

bung der Hit tel aus dem GrUnen Plan (insbesondere durch eine krä f tige Erhö­

hung der Hi t tel aus dem Katastrophenfonds) erreich t werden. Für die Sanierung 

der Schu tzwaldbestände s tehen Bundesmit tel im Gesam tausmaß (inkl. Ka tas tro­

phenfonds) von rd. 240 Hio. S zur Verfügung. Im unmi t telbaren Zusammenhang ai t 

in tegralen Schu tzwaldsanierungsprojek ten sind neben waldbaulichen Haßnahaen 

allenfalls auch begleitende forst- und landwir tschaftliche Erschliessunaen 

die Folge . 

Forstliche Bringungsanlagen 

Venn auch die Erschließung des Virtschaf tswaldes bereits weit for tgeschri t ­

ten ist ,  sind doch noch in vielen Gebie ten Haßnahmen zu setzen. Die For. tau f ­

schließung s tellt eine wesentliche Vorstufe fOr eine intensive, pfle,liche 

und naturnahe Bewirtschaf tung der Välder dar. 

3 . 8  Ireditpolitische MaBnabwen 

Die Verbilligung und Sicherung von Investitionskrediten fOr die Land- und 

Forstwirtschaf t  ist eine Vorausse tzung fOr die Vei terentwicklung der Be t r i e be  

ia Sinne der zukunf tsorien tierten Zielse tzungen. Es sind daher im Rah .. n der 

H&&nahaen ,ealB S 10 des Landwir tschaf tsgesetzes die zur Verbilliguna der 

lredite des privaten lapitalaarkte. notwendi,en ZiDBeasuacbGa.e bere S t •• -

a tellen . 

Agr.ripyestitippskredite 
Durch den ZinsenzuschuB des Bundes .ollen die Kosten der Agra r i nves t S t i ona ­

kredite fOr die Darlehensnehaer auf ein wir tschaf tlich ver tre tbares Au .... 

,esenkt werden. Die Bru t tozinskondi tion ist an die Sekundlraark trendi te ,e­

bunden. Diese errechne t sich aus der Sekundäraark trendi te plus eine. Zuschlag 

von 0,5 % inklusive Spesen (halbjährliche Zinsanpassung). Das Bundesministe­

rium fOr Land- und Forstwir tschaf t  kann fUr Kredite, die im Jahre 1991 ge­

nehmigt werden, auf das jeweils aushaf tende Kreditvolumen folgende Zinsenzu­

schOsse gewähren: 
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50 % des dem Kreditnehmer verrechneten Bruttozi nssatzes bei :  

- betri ebserhaltenden Investi t i onen i n  den Programmgebi eten ; 

- dem Ausbau ländli cher Infrastruktur i n  den Programmgebi eten ; 

- der Verbesserung der Verarbei tungs- und Vermarktungsstruktur (Maßnahmen, 

durchgeführt von natürlichen Personen und Personenverei n igungen) ; 

- der Verstärkung i nnovati ver Aktivi täten ; 

- der verstärkten Nutzung von Biomasse und anderer Energiealternati ven ; 

- der Errichtung von umweltgerechten Düngesammelanlagen und der Umstellung 

auf besonders tierfreundli che Haltungssysteme ; 

- Investiti onen von Hofübernehmern ; 

- Gewächshausbauten samt Nebenanlagen und Investiti onen zur Einsparung von 

Energi e  in Gewächshäusern . 

36 % des dem Kredi tnehmer verrechneten Bruttoz inssatzes : 

- bei allen übri gen AIK-Förderungsfällen . 

2 5  % des dem Kredi tnehmer verrechneten Bruttozi nssatzes : 

- bei Wohnbaumaßnahmen i n  Programmgebi eten oder ; 

- bei Wohnbaumaßnahmen von Hofübernehmern ; 

- bei m  Landarbeitereigenhei mbau . 

1 8  % des dem Kredi tnehmer verrechneten Bruttozi nssatzes : 

- bei allen Obri gen AIK-Wohnbaumaßnahmen . 

Der 25 % i ge und der 18 %ige Zinsenzuschuß des Bundes w i rd nur unter der 

Bedingung gewährt, wenn das jeweilige Bundesland ei nen glei chhohen 

Z insenzuschuß lei ste t . 

Sonst ige Kredi te 

Für die Verbill i gung von Frostschädenkred iten bzw. Betr iebsmi ttelkred i ten 

aus Anlaß von Ka t as t rophenfällen werden seit einigen Jahren Zi nsenzuschOss� 

gewAhrt. 

Konsglidierung 

Be t r iebe ) 

( von Verb i ndl i chkei t en land- und fors t wir t schaf tlicher 

Z iel der F6rderun, is t d i e  dauerhaf t �  Sanierung von land- und fors t wirt -

s chaft l i chen Be t rieben, di� unv�rschu ld� t in eine wir t schaf t lich� No t lag� 

gera ten s in d ,  durch Konsol i d i erung bes t ehender Verbindlichkei t en. 

Agrarsonderkredi te 

Die Landwirtschaft hat s i ch an die sich ständig ändernden techni schen und 

w irtschaftli chen Verhältnisse anzupassen. Das Bundesm inister i um für Land- und 

Forstwirtschaft kann für Kredite, die von den ei nbezogenen Kred i ti nsti tuten 

i m  Rahmen des zur Verfügung stehenden Teilkred itvolumens vergeben werden, 

e i nen Zinsenzuschuß von 2 % p.a. zu den jewei ls aushaftenden Kredi tbeträgen 

leisten. 
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- . - . -. - . - . - . -

Insgesamt dokumentiert der GrOne Plan 1991 die Absicht und das Bestreben 

der Bundesregierung , Österreichs Land- und Forstwirtschaft auf dem Veg in ein 

neues Europa wirksam und zukunftsorientiert zu unterstOtzen. 
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